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72. Jahrgang Nr. 39

partementes des Innern und die Delegationen befreundeter
Vereinigungen begriissen. Prof. Dr. A. von Muralt, der dem
Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen For-
schung vorsteht, hob besonders hervor, dass der geisteswis-
senschaftlich titige, akademische Nachwuchs gefdrdert und
unterstiitzt werden miisse. Anschliessend trug eine reizende
Darbietung des Basler Marionetten-Theaters zum guten Ge-
lingen des Abends bei.

Am Sonntagmorgen trafen sich die Teilnehmer der Ta-
gung in verschiedenen Gruppen. Dr. A. Reinle, Dr. E. Mur-
bach, Dr. E. Maurer und Dr. P. Felder fiihrten die einzelnen
Gruppen ins schweizerische und badische Rheintal, ins Basel-
biet und in den innern Aargau. Die Tagung fand am Montag
mit einer Fahrt in den Breisgau und den Schwarzwald ihren
Abschluss.

An der geschiftlichen Sitzung im Rheinfelder Rathaus-
saal konnte Dr. F. Gysin iiber die gute Entwicklung berichten,
die in der Arbeit der Gesellschaft sichtbar ist. Man kann sich
aber diese Entwicklung nicht vergegenwirtigen, ohne dank-
bar dreier Personlichkeiten zu gedenken, die vor nicht langer
Zeit verstorben sind, und denen die Gesellschaft und die ganze
Kunstgeschichte unseres Landes Grosses zu verdanken haben:
Dr. Hans Schneider, Dr. H. Meyer-Rahn und Prof. Paul Ganz.

Dass die Arbeit der Gesellschaft ein Echo findet, zeigt
u. a. ein Bundesgerichtsentscheid, der sich fiir die Erhaltung
einer Gebdudegruppe in Lenzburg aussprach und dabei auf
den Text im entsprechenden Kunstdenkmilerband Bezug

Freifliche und Ausniitzung

Mit dem Aufsatz «Der Ausniitzungskoeffizient als Mittel
zur Begrenzung der baulichen Ausniitzung von Grundstiicken»
(SBZ 1954, Nr. 27, S.396%) habe ich den Versuch unternom-
men, die Beziehungen zwischen den zuldssigen Baukorpern
und den Baugrundstiicken herzuleiten. Ich habe dort ange-
deutet, wie die Grundstiickflichen bei der Berechnung des
Ausniitzungskoeffizienten einzusetzen wéren, wenn mit Quar-
tier- und Strassenplanungen die zukiinftige Erschliessung
und der Landbedarf der Oeffentlichkeit festgelegt sind. Nun
ist diese Ausscheidung der Baulinien leider in sehr vielen
Fillen nicht oder noch nicht vorhanden. Trotzdem schreiten
die Ueberbauungen fort und erneuern sich bereits iliberbaute

Das Freihaltemass und der Ausnutzungskoeffizient bestimmen die bau-
liche Ausnutzung des Bodens mit mathematisch einwandfreien Elemen-
ten., Sie stecken den Rahmen fiir das Freihalten von Grundstiickteilen

und die Grosse des zuldssigen Baukubus ab. Die Verteilung der tiber-
bauten Flichen und der Baumassen wird in den Einzelheiten nicht ge-
regelt. Die Gestaltungsfreiheit ist gewahrt, Beispiele fiir Flichen- und
Massenverteilung bei Freihaltemass % und Ausnutzungskoeffizient 2.

Von Dipl. Arch. Hans Marti, Ziirich

nahm. Auch scheint eine Intervention an die Bundesbehorden
zu Gunsten des Supersaxo-Hauses in Sitten nicht erfolglos zu
sein. Die «Kleinen Kunstfiihrer», die herausgegeben werden,
sprechen weiter fiir die rege Titigkeit der Gesellschaft. Es
ist zu wiinschen, dass ihr Mitgliederkreis durch Werbung,
vor allem auch in der welschen Schweiz, immer mehr er-
weitert wird.

Der Prisident der Redaktionskommission, Prof. Dr. Hans
Reinhardt (Basel), orientierte {iiber den ausserordentlich
guten Stand der Inventarisationsarbeiten und der Verdffent-
lichung der Kunstdenkmélerbdnde. Es muss hier ganz be-
sonders auf die unermiidliche, sorgfiltige Arbeit des Her-
stellungsredaktors, Dr. E. Murbach, hingewiesen werden, Es
ist nicht zuletzt seinem Einsatz zu verdanken, dass dem-
nichst zwei vielversprechende Kunstdenkmélerbénde als Jah-
resgaben {iberreicht werden konnen, die Arbeiten von Dr.
A. Reinle iiber die Profanbauten der Stadt Luzern und die-
jenige von Dr. E. Maurer iiber das Kloster Konigsfelden im
Kanton Aargau.

Dr. M. Wassmer berichtete kurz iiber das Werk der
Schweizerischen Geisteswissenschaftlichen Gesellschaft und
des Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen For-
schung. Bei den Wahlen traten turnusgemiss P. R. Henggeler,
Dr. H. Keller, A. Schnegg und M. Tiirler als Vorstandsmit-
glieder zuriick; P. Grellet (Lausanne), A. de Wolff (Sitten),
Dr. F. Rippmann (Schaffhausen) und Dr. P. Suter (Reigolds-
wil) werden an ihre Stelle treten. Der Vorsitzende und der

Aktuar wurden in ihrem Amte bestdtigt. M. Stettler

DK 711.644
Gebiete fortwidhrend, und — das scheint mir wesentlich zu
sein — gleichzeitig greift der Gedanke des Hochhausbaues

rasant um sich. Ueberall wird nach der Lockerung der Bau-
vorschriften gerufen, man verspricht sich und der Oeffent-
lichkeit Gewinne und will endlich vom abgedroschenen
Schema der Zeilenbauweise abriicken. Diese Tendenz ist
grundsitzlich zu begriissen, doch gilt es heute dafiir zu sorgen,
dass wegen der fehlenden oder nur mangelhaften gesetz-
lichen Regelungen durch das Hoherbauen der wilden Speku-
lation nicht Tiir und Tor geodffnet werden. Die Behauptungen
der Hochhausbefiirworter sind von ziindender Kraft, denn sie
prophezeien uns ganz allgemein bessere Verhéltnisse bei der
Zulassung von Hochhidusern in wunseren Siedlungen. Mit
diesem Aufsatz will ich noch nicht auf die aufgestellte Be-
hauptung eintreten und den Beweis dafiir zu filihren suchen.
Ich werde das im ndchsten Aufsatz liber dieses Thema tun.
Hier will ich nur auf die Beziehungen zwischen dem iiber den
Ausniitzungskoeffizienten festgesetzten Baukubus und den
iiberbaubaren Teilen der in privatem Eigentum bleibenden
Grundstiicke eintreten. Ich werde also nur untersuchen, wie
sich die Baumasse oder die in Baukuben aufgeloste Gesamt-
kubatur zu den Grundstiicken verhédlt, wenn ausser dem Aus-
niitzungskoeffizienten eine Verhéltniszahl zwischen iiberbau-
barer und zur Verfiigung stehender Parzellenfliche (Gesamt-
fliche minus Strassenanteil) als weitere Begrenzungsvor-
schrift oder Einschrinkung der Baufreiheit eingefiihrt wird.

Wenn hoher gebaut werden soll und der Boden besser als
bisher iiblich auszuniitzen ist, wenn also, um es mit einem
Wort zu sagen, dichter gebaut werden muss, diirfen wir nicht
ausser acht lassen, dass unsere Stiddte unter dem Mangel an
freier Fliche leiden. Wenn der Private iiber sein Hochhaus-
projekt die Erhohung der Ausniitzbarkeit fordert, muss die
Oeffentlichkeit gleichzeitig und ebenso dringlich das Frei-
halten von Fldche im privaten Grundstiick fordern. Dieses
kann auf verschiedenen Wegen erreicht werden: grossere Ge-
baudeabstinde als bei Normalbebauungen, Einhalten von
Lichteinfallswinkeln, Zuriicksetzen der Baufluchten und an-
deres mehr. Ich halte mich, um nicht ins Uferlose zu ge-
raten, hier nur an das einfachste der Mittel, ndmlich an die
flichenmissige Ueberbaubarkeit, die etwa in Briichen oder
Prozentzahlen festgehalten werden kann. Das Verhéltnis
zwischen iiberbauter und freigehaltener Flidche liefert das
Mass, das, mit dem Ausniitzungskoeffizienten gemeinsam an-
gewandt, den Rahmen absteckt, innerhalb welchem der aus
der Parzellengrosse errechenbare Baukubus frei disponiert
werden kann.
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Ueber das Freihaltemass lassen sich filir die verschiede-
nen Bauzonen unterschiedliche Gréssen angeben, die aber von
Ortschaft zu Ortschaft oder von Landesgegend zu Landes-
gegend sehr differieren konnen, Man tut daher gut daran,
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Links frithere Ueberbauungsart, rechts Vorschlag eines
bertihmten Architekten, Freihaltemass 93109. Mit Dachgar-
ten erhoht sich die «Griinfliche» um 40 %!

Grdir oy

keine fiir die ganze Schweiz giiltigen Richtlinien zu ver-
offentlichen, denn in dieser Gemeinde sind kleine Parzellen
und in jener grosse iiblich, in dieser Bauzone ist ebenes, in
jener geneigtes Geldnde, hier sind eingeschossige Neben-
bauten erwiinscht und dort nicht, an einem Ort darf ge-
schlossen und am andern nur offen gebaut werden. Eine
griindliche Abkldrung des wiinschbaren Freihaltemasses muss
der gesetzlichen Festlegung desselben auf alle Fille voraus-
gehen. Wir diirfen nicht in den Fehler verfallen, in Hinter-
fultigen die Ueberbaubarkeit der Grundstiicke mit 17 % fest-
zulegen, weil diese Zahl in der Ziircher Bauordnung Eingang
gefunden hat. Wir diirfen auch nicht vergessen, dass fiir
reine Wohnzonen andere Vorschriften zu erlassen sind als
flir gemischte Wohn- und Gewerbezonen und vor allem fiir
die City oder Geschiftsstadt, wo die moglichst grosse Aus-
niitzung des Erdgeschosses aus verstdndlichen Griinden von
Seiten des Privaten gefordert wird.

Unabgekldrt und eines griindlichen Studiums wert ist vor
allem die Frage der eingeschossigen An- und Nebenbauten,
die in gemischten Zonen fiir die Entfaltung der gewerblichen
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Aufgabe der Stadtplanung ist es, mit Hochhédu-

sern ohne Reduktion der Ausnutzung mehr Frei-
halteflichen zu gewinnen als bisher in unseren
Stéddten vorhanden sind.

Betriebe von ausserordentlicher Bedeutung fiir das fortschrei-
tende Leben sind. Hier sollte nach meiner Ansicht moéglichst
grosse Freiheit herrschen. Allen aufstrebenden Betrieben, den
Kleinhandwerkern wie den Gewerbetreibenden, sollten wir
nach Moglichkeit mit stddtebaulichen Vorschriften in den
ihnen bestimmten Zonen entgegenkommen, Haben wir eigent-
lich vergessen, dass sie es waren, die einst die Grundlage

unserer Industrialisierung bildeten?! Einschrdnkende Vor-
schriften, die den Bau und vor allem den etappenweisen oder
auch nur gelegentlichen Ausbau von Werkstdtten, Ateliers
und Arbeitsrdumen hindernd im Wege stehen, sind verwerf-
lich, weil sie das sich entfaltende Gewerbe abdrosseln. In
Gewerbezonen mit Wohnbauten diirfte nach meiner Ansicht
das Erdgeschoss der Bauten das ganze Baugelinde bedecken,
wéhrend nur die in die Hohe gefiihrten Wohnbaukoérper Be-
schrinkungen in ihren drei Dimensionen erfahren sollten. Mit
Hilfe des beschriebenen Freihaltemasses kann man diese in
Wohn- und Gewerbezonen wiinschbare Gebidudeform ermdog-
lichen, ohne mit den Gesetzen der Hygiene in Konflikt zu
geraten. Viele moderne Ordnungen lassen solche Baufrei-
heiten missen, was sehr zu bedauern ist, denn die mensch-
liche Gesellschaft setzt sich nicht nur aus Industriearbeitern,
Kaufleuten und Geistesarbeitern zusammen, sondern hat mit
den Handwerkern einen bedeutenden Stand, der die Auf-
merksamkeit der Stddtebauer mehr als bisher verdient.

Von Seiten der bauenden Architekten wird den Ordnun-
gen im Bauwesen oft vorgeworfen, sie téteten die lebendige
Gestaltung ab. Dieser Vorwurf erfolgt, wie ich in meinem
Aufsatz «Bauen und Ordnen» (SBZ 1953, Nr. 27, S. 387) nach-
gewiesen habe, oft zu Recht. Paragraphen, die dem Gestal-
tungswillen entgegenwirken, miissen mit der Zeit restlos aus
unseren Bauordnungen entfernt werden. Die sturen und oft
komplizierten Begrenzungs- und Einschrinkungsvorschriften
missen durch einfachere und einleuchtendere ersetzt werden.
Diese kdnnen nach meiner Meinung nur von den Grundlagen
des Bauens und von den Gesetzen des Zusammenlebens der
Menschen und nicht von den Erscheinungen der Bauten her
entwickelt werden. Grundlagen des Bauens sind aber vor
allem die zur Verfligung stehende Baufliche, das darauf zu
errichtende Bauvolumen und die beabsichtigte Beniitzung der
Bauten,

MITTEILUNGEN

Die Baugrundtagung 1954 in Stuttgart dauert vom 6. bis
9. Oktober. Sie wird veranstaltet von der Deutschen Gesell-
schaft flir Erd- und Grundbau. Tagungsort ist der Kursaal
Bad Cannstatt, Taubenheimer Strasse 24. Die Tagung wird
geleitet von Oberbaudirektor a. D, Dr.-Ing. Erich Lohmeyer,
Beratender Ingenieur, Hamburg, und Prof. Dr.-Ing. Hans Lo-
renz, Technische Universitidt, Berlin. Es werden folgende Vor-
trdge gehalten: Laurits Bjerrum, Oslo: «Besondere erdbau-
mechanische Probleme Norwegens», Otto Karl Frohlich, Wien:
«Ueber den Beginn des fortschreitenden Bruches bei 6rtlicher
Belastung eines gleichartigen Baugrundes». Dipl.-Ing. Her-
mann Kahl, Charlottenburg: «Tragfihigkeit grosser Flichen-
fundamente bei mittigem und aussermittigem Lastangriff in
verschieden gelagerten Sandbdden»., Hans Leussink, Karls-
ruhe: «Ueber die Gleichmissigkeit von Bodensetzungen».
Kurt Rauch, Briihl bei Koln: «Setzungsbeobachtungen an
Briicken der Nord-Siid-Bahn im Rheinischen Braunkohlen-
gebiet». Hans Lorenz, Berlin-Charlottenburg: «Ueber die Mes-
sung der Lagerungsdichte des Baugrundes mittels radioak-
tiver Isotopen». Dr.-Ing. Heinz Muhs, Berlin-Charlottenburg:
«Ueber das Bauwesen Australiens», Gerhard Menze, Miinchen:
«Ueber die Tragfihigkeit von Rammpfdhlen». E. C. W.
A. Geuze, Delft (Niederlande): «Fortschritte unserer Kennt-
nisse iiber die Tragfidhigkeit von Pfahlspitzen». Bruno Dal-
kiewicz, Essen: «Die Berechnung des rdumlichen Pfahlrostes
und ihre Ueberpriifung durch Modellversuche». Rudolf Till-
mann, Wien: «Grundsitzliche Erwédgungen iiber die Normung
auf dem Gebiet des Grundbaues». Volker Fritsch, Wien: «Geo-
elektrische Untersuchungen bei Planung, Bau und Ueber-
prifung von Staumauern und Stauddémmen». Richard Mayer,
Stuttgart: «Ausbau des Neckars zur Grosschiffahrtsstrasse
und die dabei entstandenen Griindungsfragen», Wilhelm Aich-
horn, Linz an der Donau: «Erfahrungsmissige Ermittlung der
Oberbaudicken von Strassen mit verschiedenen Verkehrs-
lasten». Alfred Bohringer, Stuttgart: «Frostschiden an
Strassen». Am Samstag kann man eine von zwei Fahrten
mitmachen: Besichtigung der Staustufen Besigheim, Pleidels-
heim und Marbach der Neckarkanalisierung, oder Fahrt durch
das Wiirttembergische Keuper- und Juragebiet, Geologisch-
bodenmechanische Aufgaben. Anmeldungen erbitten die Ver-
anstalter mit genauer Anschrift sogleich an den Ortsaus-
schuss, zu Handen des Herrn Professor Dr.-Ing. Drechsel,




	Freifläche und Ausnützung

